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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangten,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Während die eine Volksinitiative einen Tag Bedenkzeit
vor einer Abtreibung einführen wollte, richtete sich die Volksinitiative «Für den Schutz
von ausserhalb des Mutterleibes lebensfähigen Babys (Lebensfähige-Babys-retten-
Initiative)» gegen Spätabtreibungen. Konkret verlangte Letztere, dass
Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr vorgenommen werden dürfen, wenn ein
Ungeborenes zum Zeitpunkt der Abtreibung mit intensivmedizinischer Betreuung
überlebensfähig wäre. Gemäss Initiativkomitee, dem ebenfalls SVP-Nationalrat Erich
von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marty angehörten,
würden in der Schweiz pro Jahr etwa 100 ausserhalb des Mutterleibs lebensfähige
Ungeborene abgetrieben. Gemäss geltender Regelungen im Strafgesetzbuch (Art. 119)
sind Abtreibungen in der Schweiz in gewissen Fällen auch nach der 12.
Schwangerschaftswoche noch möglich. Dies konkret, wenn sich die Mutter in einer
schwerwiegenden seelischen Notlage befindet oder wenn eine Abtreibung notwendig
ist, um eine schwerwiegende körperliche Schädigung der schwangeren Frau zu
verhindern. Falls Behinderungen oder schwerwiegende Erkrankungen beim
ungeborenen Kind festgestellt werden, werden in der Schweiz auch Abtreibungen nach
der 12. Schwangerschaftswoche mit der Begründung der physischen oder psychischen
Beeinträchtigung der Mutter durchgeführt, wobei die Gründe für die Abtreibung umso
schwerer wiegen müssen, je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Über
Vorliegen solcher Umstände entscheidet dabei eine ärztliche Fachperson – dies im
Unterschied zu Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 12. Schwangerschaftswoche: Seit
Annahme der Fristenregelung entscheidet in letzterem Fall allein die schwangere Frau
über eine Abtreibung. 
Als Begründung für die Lancierung seiner Volksinitiativen gab das Komitee an, auf
dieses Mittel zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende parlamentarische Vorstösse
bei Bundesrat und Parlament nicht erfolgreich waren. Zum Zeitpunkt der Lancierung
der Volksinitiativen war eine Motion Estermann (Mo. 20.3191) mit der Forderung nach
Reduktion von Spätabtreibungen hängig, die der Bundesrat zur Ablehnung empfohlen
hatte. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die notwendigen 100'000
Unterschriften für seine Begehren zu sammeln. 1
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Ende Dezember 2021 startete ein Komitee rund um die beiden SVP-Nationalrätinnen
Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) die Unterschriftensammlung für
zwei Volksinitiativen zur Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen. Beide verlangen,
in der Verfassung den «Schutz des menschlichen Lebens, insbesondere vor der
Geburt», explizit zu verankern. Bis am 21. Juni 2023 hat das Initiativkomitee Zeit, die
notwendigen 100'000 Unterschriften für ihre Begehren zu sammeln. Während sich die
eine Volksinitiative gegen Spätabtreibungen richtet, verlangt die andere Volksinitiative
«einen Tag Bedenkzeit vor jeder Abtreibung (Einmal-darüber-schlafen-Initiative)».
Letztere will genau das, was der Titel des Anliegens bereits zum Ausdruck bringt: Mit
Ausnahme von Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund lebensbedrohlicher Umstände
sollen Schwangerschaftsabbrüche erst «nach einem Tag Bedenkzeit» durchgeführt
werden dürfen. Zu dieser Bedenkzeit würde die ärztliche Pflicht gehören, der
schwangeren Frau einen Leitfaden abzugeben, «der sämtliche kantonal und sämtliche
national tätigen Beratungs- und Hilfsstellen enthält, welche psychologische, finanzielle
oder materielle Hilfe anbieten». Laut Aussagen des Initiativkomitees, dem ebenfalls
SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal (BE) und die Zürcher SVP-Kantonsrätin Maria Rita
Marty angehören, bestünden in 18 Ländern in Europa Bestimmungen für Wartefristen.
Mit einer Wartefrist verfolge die Initiative das Ziel, überstürzte Entscheidungen für
einen Schwangerschaftsabbruch zu verhindern. Die Initiantinnen und Initianten gaben
an, auf das Mittel der Volksinitiative zurückgegriffen zu haben, weil entsprechende
Anliegen in parlamentarischen Vorstössen nicht auf Gehör gestossen waren. Zur Frage
der Bedenkzeit hatte sich der Bundesrat in Beantwortung einer Motion Herzog (svp, TG;
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Mo. 14.3442) negativ geäussert. Dabei hatte er angemerkt, dass er eine solche Regelung
nicht als notwendig erachte, und auf die geltende Praxis basierend auf Art. 120 StGB
verwiesen, die darin besteht, dass die ärztliche Fachperson vor einer Abtreibung zur
Beratung und Information ein eingehendes Gespräch mit der schwangeren Frau führen
muss. Da die Motion nicht innert der vorgegebenen Frist von zwei Jahren im Nationalrat
traktandiert worden war, war sie im Jahr 2016 unbehandelt abgeschrieben worden. 2

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Eine Motion Geissbühler (svp, BE), mit der gefordert wurde, die häusliche Gewalt
entweder als klares Offizialdelikt oder ansonsten wieder als Antragsdelikt
auszugestalten, wurde vom Nationalrat in der Sommersession knapp mit 83 zu 78
Stimmen verworfen. Die Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt waren 2003 von
Antrags- in Offizialdelikte geändert worden. Allerdings sehen die neuen Bestimmungen
vor, dass ein Verfahren auf Begehren des Opfers zunächst provisorisch eingestellt
werden kann; verlangt das Opfer innert sechs Monaten keine Wiederaufnahme des
Verfahrens, so erfolgt die definitive Einstellung. 3

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Mithilfe zweier identischer Motionen erinnerten die Nationalrätinnen Tamara Funiciello
(sp, BE; Mo. 21.4551) und Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG; Mo. 21.4552) an die für
die Schweiz mit der Ratifikation der Istanbul-Konvention einhergehende Verpflichtung
zur Bereitstellung eines 24-stündigen Beratungsangebots für von Gewalt betroffene
Personen. Die Covid-19-Pandemie habe zu einer Verschärfung der Problematik
häuslicher Gewalt beigetragen, betonten sie. Die Hemmschwelle, sich direkt bei er
Polizei zu melden, sei für die Betroffenen oftmals zu hoch. Ein landesweites,
kostenloses und rund um die Uhr erreichbares Betreuungsangebot, das in
unterschiedlichen Sprachen und sensibilisiert auf unterschiedlichste Personen, neben
Herkunft etwa auch in Bezug auf Alter und sexuelle Orientierung, angeboten werde, sei
vonnöten. Der Bundesrat wies darauf hin, dass die Zuständigkeit für die Errichtung
eines solchen Betreuungsangebots bei den Kantonen liege, weswegen deren
Zustimmung einzuholen sei. Er beantragte die Annahme der Motionen und zeigte sich
gewillt, die Kantone beim Aufbau eines solchen Angebots koordinierend zu
unterstützen. Nachdem Andrea Geissbühler (svp, BE) die Motionen in der
Frühjahrssession 2021 bekämpft hatte, befasste sich der Nationalrat in der Mai-
Sondersession damit, wo er sie unter Opposition der SVP mit 125 respektive 127 zu 51
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) annahm. 4
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1) BBl 2021 2920; NZZ, 23.12.21
2) BBl, 2021 2921; Mo. 14.3442; NZZ, 23.12.21
3) AB NR, 2009, S. 1013. Vgl. SPJ 2003, S. 27..
4) AB NR, 2021, S. 658; AB NR, 2021, S. 875 ff.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 2


